
 

Salzlandkreis 
 

Der Landrat 
 

 
  

 
Der Salzlandkreis erlässt folgende 
  

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung über die Anordnung der Aufstallung von 
Geflügel zum Schutz gegen die aviäre Influenza (Geflügelpest) 

 
Auf Grundlage der aktuellen Risikobewertung ordne ich zum Schutz vor der Einschleppung der 
Geflügelpest durch Wildvögel in Hausgeflügelbestände und deren Auswirkungen Folgendes an: 
 

1. Wer in dem Gebiet des Salzlandkreises Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 
Geflügelpestverordnung (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, 
Wachteln, Enten und Gänse) hält, hat dieses Geflügel  
- in geschlossenen Ställen oder  
- unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), zu halten. 

 
2. Die sofortige Vollziehung meiner Weisungen wird hiermit im besonderen öffentlichen 

Interesse angeordnet. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft.  
 

4. Gleichzeitig tritt die Allgemeinverfügung des Salzlandkreises vom 11.12.2020 zur 
Aufstallungsanordnung für Geflügel in Risikogebieten außer Kraft. 

 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 Geflügelpestverordnung ist eine Aufstallung des Geflügels von der zuständigen 
Behörde anzuordnen, soweit dies auf Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der 
Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. 

Bei Influenza-A-Virus vom Subtyp H5 handelt es sich um ein hochpathogenes Virus, welches 
schwere Krankheitsverläufe mit hohen Todeszahlen in Geflügelbeständen hervorruft. Es besteht die 
Gefahr, dass die Geflügelpest über die Wildvogelpopulation weiter verbreitet wird. 
Die Geflügelpest ist eine anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseuche. Somit sind alle 
Maßnahmen darauf zu richten, eine Einschleppung und Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern.  
 
Das Risiko der Ausbreitung in Wasservogelpopulationen und des Eintrags in Geflügelhaltungen und 
Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen wird durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) als 
hoch eingestuft.  
In Deutschland sind seit dem 30.10.2020 ca. 770 HPAIV H5-Fälle bei Wildvögeln und ca. 135 
Ausbrüche bei Geflügel festgestellt worden. In Sachsen-Anhalt sind allein seit März 2021 die 
Landkreise Stendal, Altmarkkreis Salzwedel, Wittenberg, sowie die in direkter Nachbarschaft 
anliegenden Landkreise Bördekreis, Anhalt-Bitterfeld und Saalekreis betroffen.  
Das Risiko eines Eintrags des Virus der hochpathogenen aviären Influenza ist in Freilandhaltungen 
deutlich höher als bei Betrieben mit Stallhaltung. 
Nach Durchführung der Risikobewertung gemäß § 13 Abs. 2 Geflügelpestverordnung ist aufgrund 
der Risikoeinschätzung des FLI, des nachgewiesenen Vorkommens von hochpathogenem aviären 
Influenzavirus vom Subtyp H5 in der Wildvogelpopulation sowie der Nachweise in benachbarten 
Landkreisen eine Aufstallung des Geflügels im gesamten Kreisgebiet anzuordnen um die 
Einschleppung des Virus der hochpathogenen aviären Influenza durch Wildvögel in 
Nutztierbestände zu vermeiden. Die getroffene Anordnung habe ich in Ausübung des mir hierbei 
zustehenden Ermessens getroffen, um das Risiko einer Einschleppung der Tierseuche in 



Hausgeflügelbestände und eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Entgegenstehende Interessen 
von Tierhaltern müssen gegenüber den Interessen an der Bekämpfung der Tierseuche 
zurückstehen. Die getroffene Anordnung ist geeignet und erforderlich, um den mit ihr verfolgten 
Zweck zu erreichen. Durch die Aufstallung des Hausgeflügels wird das Risiko eines direkten und 
indirekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln minimiert. 

 
Der Salzlandkreis ist für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften zur Vorbeugung vor und 
Bekämpfung von Tierseuchen gemäß § 24 Abs. 1 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) i.V.m. 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der 
Gefahrenabwehr (ZustVO SOG) vom 31.07.2002, zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 18. Dezember 2018 (GVBl. LSA S. 443, 444) die zuständige Behörde. 
 
Die Aufstallungsanordnung ergeht auf Grundlage § 38 Abs. 11 Tiergesundheitsgesetz i.V.m. § 13 
Abs. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664). 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung begründet sich auf § 80 Absatz 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 
686), zuletzt geändert durch Art. 1a G v. 3.12.2020 (BGBl. I S. 2682).  
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine sich schnell ausbreitende Erkrankung, die zu 
erheblichen Gefahren für das Tierwohl führt und auch zu beträchtlichen wirtschaftlichen Einbußen. 
Zudem ist zu befürchten, dass der Ausbruch der Geflügelpest zu rigorosen Handelsbeschränkungen 
führen wird. Die effektive Verhinderung erheblicher tiergesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Schäden ist höher zu bewerten als das entgegenstehende Interesse einzelner, von den Folgen der 
getroffenen Anordnung verschont zu werden. Im überwiegenden öffentlichen Interesse muss daher 
sichergestellt werden, dass die getroffenen Anordnungen sofort vollzogen werden können. 
Angesichts der Möglichkeit, dass aufgrund eines Ausbruchs der Geflügelpest rigorose 
Handelsbeschränkungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt 
werden und den damit verbundenen, massiven volkswirtschaftlichen Schäden insbesondere aber 
auch wegen der drohenden Gesundheitsgefahren für Tiere, kann sich die Behörde nicht auf die 
aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe und der damit verbundenen zeitlichen 
Verzögerungen hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung 
der Seuche einlassen. Nur wenn die angeordnete Maßnahme sofort und umfassend greift, kann das 
Risiko der Übertragung der Tierseuche auf Geflügel begrenzt werden. Persönliche und 
wirtschaftliche Interessen Einzelner, die der Anordnung der sofortigen Vollziehung entgegenstehen, 
müssen demgegenüber zurücktreten. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 – 206, 39104 Magdeburg erhoben werden. Die 
Erhebung hat schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erfolgen. 
Die Klage kann auch mit qualifizierter elektronischer Signatur durch Zuleitung über das Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts erhoben werden. 
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Magdeburg die aufschiebende Wirkung gem. § 80 
Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wieder herstellen. 
 

 
 
Bernburg, 25.03.2021 
 
 
gez. i. V. Michling  
Stellv. des Landrates 
 
  



 
 
 
Hinweis:  

1. Geflügelhalter, die ihrer Meldepflicht (§ 2 GeflPV) gegenüber dem Salzlandkreis, Fachdienst 
Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz, bislang nicht 
nachgekommen sind, werden aufgefordert, dies unverzüglich nachzuholen.  
 

2. Auf die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen, insbesondere beim Füttern und Tränken 
(§ 3 GeflPV), sowie die Maßnahmen zur Früherkennung der Infektion (§ 4 GeflPV) wird 
ausdrücklich hingewiesen. 
 

3. In begründeten Fällen kann der Tierhalter einen Antrag auf Ausnahme von der 
Aufstallungspflicht gemäß Nr. 1 dieser Verfügung beim Salzlandkreis, Fachdienst 
Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz, stellen. 
 

4. Ordnungswidrig i. S. des § 64 Nr. 14b der Geflügelpest-Verordnung i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 
4 Bst. a des Tiergesundheitsgesetzes und i. S. des § 32 Abs. 2 Nr. 3 des Tiergesundheits-
gesetzes vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 


